
Berufskosten bei unselbständiger Erwerbstätigkeit 

Montag, 31 August 2015 -  

Kosten für ein privates Arbeitszimmer, ein NZZ-Abonnement und die Teilnahme an einem 
Absolventenkongress bei einer unselbständigen Rechtsanwältin. Obschon die Beschwerdeführerin in ihrer 
Arbeitsfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt war, wollte sie nicht nur während der 
gesamten Bürozeit, sondern auch an Abenden und Wochenenden für ihre Klienten erreichbar sein und war 
deshalb auch bereit, dringende Arbeiten unverzüglich zuhause zu erledigen. Eine solche Arbeitsweise 
möge für die Beschwerdeführerin zwar zweckmässig sein, sie berechtige aber nicht zu einem Abzug der 
Kosten für das private Arbeitszimmer. Auch die Kosten für das NZZ-Abonnement wurden als nicht 
abzugsfähig qualifiziert. Der Bezug zwischen den Inhalten dieser Zeitung und der Tätigkeit als 
Rechtsanwältin sei zu unspezifisch. Schliesslich verneinte das Bundesgericht auch die Abzugsfähigkeit für 
die Kosten des Absolventenkongresses, da dieser nicht als Weiterbildungsveranstaltung gelte. 
(Quelle:Bundesgericht, 4. März 2015) 

	
	
	


